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Aufgrund der veränderten Folgenutzung stellt WMB die das ehemals vorhandene Oberflä-
chenrelief in diesem Bereich wieder anforderungsgerecht, mit einer durchwurzelbare Ab-
schlussschicht nach BBodSchV, her. 
 
Die herzustellende Geländeoberfläche bindet westlich nahtlos an das bestehenden Höhenni-
veau des unverritzten Tagebauumfeldes an. Die Anlage A 2.2 vermittelt die perspektivische 
Weiterführung des herzustellenden Geländereliefs auch für den Bereich, in dem die bergbau-
liche Nutzung weiterhin aktiv ist (erweiterter Planungsbereich des Bebauungsplanes Photo-
voltaik).  
 
Für den Planungsbereich der Gewerbegebietserweiterungsfläche werden Geländehöhen von 
ca. 368 m angestrebt, die an die bestehenden Geländehöhen des Umfeldes anknüpfen. Der 
hergestellte Plateauflächenbereich neigt sich dann in Richtung Süden, um den Solarelemen-
ten eine effektive Energieausbeute gewährleisten zu können.  
Die weitere Ausformung des geplanten Oberflächenreliefs in Richtung Süden, im derzeit noch 
stattfindenden Areal des umgehenden Bergbaues ist ebenfalls in der Anlage A 2.2 dokumen-
tiert. 
 
In Richtung Osten läuft das Gelände in ein Böschungssystem, welches zwischen dem bereits 
bestehenden sanierten/rekultivierten Altgrubengelände Säureharzteich 3 / Feststoffdeponie 
der Fa. Baufeld Mineralölraffinerie GmbH (bestehende Photovoltaiknutzung) die Sprunghöhe 
des Oberflächenreliefs ausgleicht.  
 
In dem östlichen Grubengelände ist die Versatzeinbringung nicht bis in das ehemalige natürli-
che Geländeniveau vonstattengegangen, die Rekultivierung erfolgte hier auf einem tieferen 
Niveau des damaligen Tagebaues, so dass der Höhenunterschied in dem Bereich zu einer 
steileren Böschung führt. 
Der Böschungsbereich ist bereits in seiner Wesentlichen Struktur angelegt und wird mit dem 
Abschlussbetriebsplan nachmodelliert. 
 
Die gestalteten Steilbereiche waren in der ursprünglichen Planung des Rahmenbetriebsplanes 
als Sukzessionsflächen mit Gebüschpflanzungen/Benjesheckenstrukturen ausgewiesen. Die-
ser Planungsansatz ist im anschließenden Bebauungsplan Photovoltaik übernommen worden. 
 
 
2.2.2 Böschungssicherung  
 
Im Zuge der Herstellung des ehemaligen Oberflächenreliefs entstehen in Richtung Norden im 
Übergangsbereich zum Gewerbegebiet keine Böschungen, die der Sicherung bedürfen (Anla-
gen A 2.2 u. A 2.3).  
 
Die in Richtung Osten zur Photovoltaikanlage der Fa. Baufeld Mineralölraffinerie GmbH an-
schließende Böschung ist mit einem Neigungswinkel von bis zu 27°projektiert. Der Böschungs-
winkel orientiert sich an den bereits in diesem Bereich lokal eingestellten Böschungen. Die 
sich mit einem Generalneigung einstellenden Böschung von 27° ist bei den verbauten Subs-
traten grundsätzlich geomechanisch standsicher. Die geplante Begrünung des Bereiches si-
chert zusätzlich einen dauerhaften Erosionsschutz. 
 
Die sich an die ausgegliederten Flächen anschließenden offenen Grubenbereiche sind durch 
Zutrittsabsicherungen hinreichend abgegrenzt. Betreffs der Böschungsgestaltungen und Si-
cherheitsabstände zu benachbarten zu schützenden Einrichtungen definiert der jeweils aktu-
elle Hauptbetriebsplan entsprechende Maßnahmen (B 1). 
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Im Zuge der abschließenden Fertigstellung der aus der Bergaufsicht auszugliedernden Flä-
chen beantragt WMB den bereits durch den Hauptbetriebsplan (B 1) zugelassenen Versatz-
masseneinbau einschließlich der abschließenden Herstellung einer 2 m mächtigen, durchwur-
zelbare Bodenschicht nach §12 BBodSchV bis zum Erreichen der geplanten Geländekontur 
gemäß Anlage A 2.2.  
 
Eine Übersicht der Rahmenbedingungen zu den maßgeblich bereits eingebrachten bzw. ein-
zubringenden Materialien und Abfällen vermittelt der nachfolgende Auszug aus der aktuell gül-
tigen Hauptbetriebsplanzulassung (Abb. 2.2.3.2-2). 
Für die Herstellung der durchwurzelbaren Bodenschicht kommen bei Verwendung von stand-
ortfremden Bodenmaterial die Vorsorgewerte gemäß Anhang 2 Nr.4 BBodSchV i.V.m. §12 
BBodSchV zur Anwendung. Die bezüglichen Vorgaben sind bereits im aktuellen Hauptbe-
triebsplanverfahren als Zulassungsgrundlage fixiert sind (Abb. 2.2.3.2-1). 
 
Die für lokale Stabilisierungsarbeiten der Nordböschung eingesetzten definierten Abfälle (im 
Wesentlichen Aufbereitungsrückstände), geregelt über die Sonderbetriebspläne -Anstützung 
Nordböschung- (B 3) und -Flotationsrückstände aus der Flussspataufbereitung Aue- (B 9), 
sind für die Abschlussbetriebsplanfläche abgeschlossen. Die Bereiche werden abschließend 
durch die durchwurzelbare Bodenschicht nach §12 BBodSchV überzogen. 
 
 
Abb. 2.2.3.2-1: Auszug aus der aktuell gültigen Hauptbetriebsplanzulassung Herstellung der  
  durchwurzelbaren Bodenschicht 
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Abb. 2.2.3.2-2: Auszug aus der aktuell gültigen Hauptbetriebsplanzulassung zur Abfallverwertung 
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Herstellungsgrundlagen der Tagebauverfüllung 
Die Lagerstätte Neukirchen ist bereits zum Zeitpunkt der Vereinigung beider deutscher Staa-
ten auf der Grundlage eines technischen Betriebsplanes betrieben worden. Die Kernbereiche 
der auszugliedernden Fläche oblagen mit der Zulassung des Rahmenbetriebsplanes ab dem 
Jahr 2002/2003 der bergbaulichen Nutzung als Abbau-, Verfüll- und sonstiger Arbeitsbereich. 





Abschlussbetriebsplan - Teilfläche nordwestlicher bis nordöstlicher Tagebau (Nachnutzung Gewerbegebiet/Photovoltaik) 
 

 
 
WMB Bodenverwertungsgesellschaft mbH - Lehmgrube Neukirchen 14 
 

Die Erdstoff- und Baustoffabfälle werden durch den Kundenverkehr i. d.R. direkt in den Bereich 
der jeweils aktiven Verkippstelle verbracht. Eine Planierraupe realisiert die entsprechend la-
genweise, verdichtete Einbringung der Schichten. 
 
Die verantwortliche Aufsichtsperson legt im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung unter Be-
rücksichtigung des Fahrverkehrs die jeweils konkrete örtliche Ausformung der sich entwickeln-
den Schüttung, der Rampen / Fahrwege und Sicherheitsabstände fest. 
Die verantwortliche Aufsichtsperson entscheidet ferner im Rahmen der Gefährdungsbeurtei-
lung über die Nutzungsmöglichkeit des Verkippungsareals und organisiert den Einbau der 
Bauzuschlagstoffe für die festgesetzten technischen Verwendungen.  
 
Durch das Überfahren der eingebrachten Massen im laufenden Verkippungsgeschehen ist 
eine anforderungsgerechte Verdichtung hinreichend gewährleistet.  
Im Zuge der Einbringung der Aufbereitungsrückstände (Betrachtungsumfang der Sonderbe-
triebspläne B 3; B 9) sind durch zusätzliche Maßnahmen (u. a. Herstellung der optimalen Ein-
baukonsistenz; feinlagiger Einbau) die erforderlichen Stabilitäten anforderungsgerecht herge-
stellt worden. 
 
 
2.2.3.3 Einschränkungen der Nachnutzung 
 
Die ausgegliederte Bergbaufläche unterlag bis in einer Teufe von ca. 20/25 m der Rohstoffge-
winnung und der anschließenden Wiederverfüllung. Die Verfüllung erfolgte dabei lagenweise 
unter der Auflast der eingesetzten Mobilgerätschaften. Die eingesetzte Einbautechnologie ga-
rantiert eine effektive Verdichtung der eingebrachten Böden und schließt das Auftreten von 
größeren Hohlräumen aus. 
Dennoch sind über einen gewissen Nachfolgezeitraum diverse flächenhafte Setzungen im 
mm- bis cm Bereich nicht auszuschließen. Diese geodynamischen Prozesse sind bekannt und 
beeinflussen die geplante Nachnutzung nicht signifikant. 
 
 
2.2.3.4 Angaben zum Einbaustandort 
 
Die Anlage A 2.1 grenzt den Einbaustandort räumlich aus und vermittelt den bis März 2019 
realisierten Verfüllstand. Die Fläche befindet sich im Rahmen der Zulassung des Hauptbe-
triebsplanes (B 1) in der laufenden Gestaltung. 
 
 
2.2.3.5 Überwachung 
 
Für die Wiedernutzbarmachung kommen, neben lagerstätteneigenen Abraummassen, eben-
falls lagerstättenfremde Versatzstoffe zum Einsatz.  
 
Diesbezügliche Annahmedokumentationen und Einbaupläne der Versatzmassen liegen im 
Unternehmen vor. Die laufende Verfüllung wird durch die zuständigen Aufsichtsbehörden re-
gelmäßig überprüft; WMB kommt der jährlichen Berichtspflicht gegenüber der Behörde nach. 
 
WMB nimmt die aus dem Abfallrecht resultierenden Vorgaben der Fremdannahme von Erd-
stoffen zur Realisierung von Wiedernutzbarmachungsmaßnahmen wie nachfolgend beschrie-
ben wahr. 
 
Die Fremdannahme regelt sich nach einer unternehmensinternen Betriebsanweisung.  
Zur Fremdannahme wird prinzipiell ein Annahmevertrag mit dem Abfallbesitzer abgeschlos-
sen. Darin werden u.a. die Pflichten und Rechte beider Vertragspartner geregelt sowie Vor-
sorgemaßnahmen vereinbart, die vor allem die Anlieferung nicht zulässiger Abfälle wirksam 
ausschließen. 





Abschlussbetriebsplan - Teilfläche nordwestlicher bis nordöstlicher Tagebau (Nachnutzung Gewerbegebiet/Photovoltaik) 
 

 
 
WMB Bodenverwertungsgesellschaft mbH - Lehmgrube Neukirchen 16 
 

Mit dem geplanten und derzeit in der Genehmigungsphase befindlichen Monitoring wird der 
Bereich der Abschlussbetriebsplanfläche hinreichend mit betrachtet.  
 
Das in Abstimmung befindliche Monitoring berücksichtigt auch die Forderung resultierend aus 
den wasserrechtlichen Nebenbestimmungen der der Sonderbetriebspläne B 3 und B 9. 
 
Abb. 2.2.4-1:  Hydrogeologische Übersichtskarte aus G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH (B 10) 

 
 
 
2.2.4 Hydrologische und hydrogeologische Verhältnisse 
 
Die hydrologischen und hydrogeologischen Verhältnisse basieren auf dem Gutachten der 
G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH (B 10) und sind nachfolgend zusammenfassend be-
schrieben. 
 
Für die anstehenden diagenetisch verfestigten Gesteine des oberen Unterrotliegenden sind 
im Wesentlichen wasserstauende Eigenschaften prägend.  
 
Diese wasserstauenden Eigenschaften der anstehenden Gesteinsfolge sind die Ursache da-
für, dass dränable Bereiche nur unzureichend in die regionale Grundwasserdynamik einbezo-
gen sind.  
 
Durch die differenzierte überwiegend bindige Substratgrundlage und die lokalen Einschaltun-
gen von Konglomerat- und Sandsteinlagen bilden sich stark schwankende Schichtwasseran-
schnitte aus. Diese sind häufig bereits 1 bis 5 m unter Gelände anzutreffen und spiegeln letzt-
lich einen Gleichgewichtszustand zwischen zusitzendem Oberflächenwasser (hauptsächlich 
aus Niederschlägen) und lokalem Abfluss sowie der Verdunstung wider.  
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Die Festsetzungen des aktuellen Hauptbetriebsplanes (B 1) in Bezug auf die einzuhaltenden 
Grenzwerte (Verkippung oberhalb des GW-Spiegels) sind fachlich plausibel und können für 
die weitere Restausformung der Verfüllung ebenfalls zugrunde gelegt werden. 
 
 
2.2.5 Schächte und untertägige Anlagen 
keine Relevanz 
 
 
2.2.6 Sprengarbeiten 
keine Relevanz 
 
 
3 Geplante Dokumentation der Wiedernutzbarmachung 
 
Die Wiedernutzbarmachung wird durch die Betriebsplanunterlagen, die Risswerksführung, die 
betriebliche Dokumentation hinreichend dokumentiert.  
Im Zuge der Entlassung aus der Bergaufsicht wird die Umsetzung des Planungsstandes des 
Abschlussbetriebsplanes abschließend festgestellt. 
 
 
4 Beschreibung u. Bewertung der möglichen Einwirkungen auf die Umwelt/ 
 den Menschen u. der Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung  
 
4.1 Staub 
 
WMB hat im Jahr 2007 eine Staubniederschlagsmessung durchführen lassen und damit die 
Einhaltung der zulässigen Grenzwerte für Staubemissionen messtechnisch nachgewiesen  
(B 7 / B 8). 
Von der Gewinnungs-, Förder-, Versatz-, Ab- und Anfrachtungstätigkeit gehen Staubemissio-
nen aus, die durch technisch technologische Verfahrensgestaltungen und -optimierungen nicht 
vollständig beseitigt werden können. Im Zuge der Arbeitsdurchführung zum Abschlussbe-
triebsplan ergeben sich jedoch keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf die Staubsitu-
ation am Standort. 
Besonders die infolge der Fördertätigkeit /Versatztätigkeit im Grubenbereich und zur öffentli-
chen Straße bei anhaltender Trockenheit auftretende Staubentwicklungen werden durch eine 
Reifenwäsche, durch die Befeuchtung der Fahrwege mittels Wasserwagen und das Anpassen 
der Fahrgeschwindigkeiten reduziert. Zusätzlich wird die Möglichkeit genutzt, zentrale Fahr-
wege im Grubenareal temporär mittels grobem Korn (z.B. Beton-/Ziegelbruch) zu befestigen 
und dadurch die Staubbildung deutlich zu reduzieren. Die asphaltierte Betriebsstraße sowie 
der Ausfahrtbereich auf den öffentlichen Verkehrsweg werden bei Bedarf durch einen beauf-
tragten Dienstleister gereinigt.  
 
Durch eine Realisierung der bergbaulichen Tätigkeiten in Anlehnung an die Standards der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften kann davon ausgegangen werden, dass wesentliche 
Voraussetzungen für eine schadstoffminimierte Prozessgestaltung durch das Unternehmen 
gegeben sind. 
 
 
4.2 Geräusche  
 
Die Ausrüstung des Tagebaues mit der vorhandenen Mobiltechnik ist nach betriebswirtschaft-
lichen Gesichtspunkten an der zu gewinnenden und zu fördernden Rohstoffmenge bzw. die 
zu realisierende Versatzeinbringung ausgerichtet worden (u.a. Leistung des Baggers, der Pla-
nierraupe und Leistung der zur Förderung eingesetzten SLKW).  



Abschlussbetriebsplan - Teilfläche nordwestlicher bis nordöstlicher Tagebau (Nachnutzung Gewerbegebiet/Photovoltaik) 
 

 
 
WMB Bodenverwertungsgesellschaft mbH - Lehmgrube Neukirchen 19 
 

Aufgrund dieser Situation ist bereits eine Optimierung des Fahrzeugeinsatzes im Tagebau ge-
geben. Geräuschintensive Tätigkeiten und sonstige lärmende Tätigkeiten werden sofern mög-
lich auf kurze Leistungsphasen begrenzt.  
Im Zuge der Arbeitsdurchführung zum Abschlussbetriebsplan ergeben sich jedoch keine sig-
nifikanten Veränderungen in Bezug auf die Geräuschsituation am Standort. 
 
Eine Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte gemäß Ziffer 2.321 TA Lärm gegen-
über den nächstgelegenen Wohnsiedlungen ist standortbedingt auszuschließen. 
 
 
4.3 Abfälle 
 
Die Thematik wird über den bestehenden Zulassungsstand der Lehmgrube Neukirchen mit 
abgedeckt. Für den Geltungsbereich des Abschlussbetriebsplanes sind keine Sonderregelun-
gen in Bezug auf die Problematik der Abfallbehandlung erforderlich. 
 
Fremde Abfälle, die nicht unmittelbar aus dem bergbaulichen Gewinnungs- und Verarbeitungs-
betrieb resultieren, sind Hausabfälle, metallischer Schrott, Altöl, Schmiermittelrückstände, etc, 
Sanitärabwässer und fäkale Abfälle. 
Anfallender Hausmüll sowie metallische Schrotte werden erfasst und gemäß den Vertragsbe-
dingungen mit dem zuständigen Entsorger für eine Entsorgung bereitgestellt. Die Entsorgung 
bzw. Verwertung übernehmen regional tätige Dienstleistungsfirmen. Ihre Benennung erfolgt 
im jeweiligen Hauptbetriebsplan. 
Für die Entsorgung von Altöl, Schmiermittelrückstände, Sanitärabwässer und fäkale Abfälle, 
etc werden ebenfalls Fachentsorgungsunternehmen vertraglich gebunden und im Hauptbe-
triebsplan benannt. 
 
Die Anlieferung und der Einbau von Störstoffen bzw. nicht zugelassenen Abfallarten werden 
durch die etablierten Kontrollmechanismen wirksam unterbunden (Eingangskontrolle an der 
Waage und am Kippstandort). In den Versatzkörper bereits verbrachte Störstoff-/Abfall-
fehlchargen werden ausgesondert u. nachweislich einer fachgerechten Entsorgung zugeführt.  
 
 
4.4 Sonstige Einwirkungen (z. B. Sprengerschütterungen, Vibrationen) 
 
Keine signifikanten Einwirkungen ableitbar 
 
 
4.5 Einwirkungen auf den Natur- und Landschaftsraum, Biotope, Artenschutz  
 
Das bergbauliche Vorhaben hat gemäß der Planungen des Rahmenbetriebsplanes (B 2) keine 
erheblichen oder nachhaltigen Auswirkungen oder Beeinträchtigungen auf randliche Restrikti-
onen von Natur und Landschaft, auf schutzwürdige Flächen oder auf benachbarte Flächen der 
Biotopkartierung Sachsen.  
 
Im Zuge der Standortwiedernutzbarmachung ist die Komplettverfüllung der Tagebauhohlform 
mit einer abschließenden Oberflächengestaltung in Anlehnung an die derzeitig vorhandenen 
Reliefverhältnisse vorgesehen. Das mit dem Rahmenbetriebsplan zugelassene Konzept folgt 
der vorliegende Abschlussbetriebsplan vollinhaltlich. 
 
Die aus der Bergaufsicht ausscheidenden, wiedernutzbargemachten Flächen sollten im We-
sentlichen als landwirtschaftliche Nutzfläche rekultiviert werden. Die konkret in Form von 
Nachfolgenutzungen bereits vorliegenden Anschlussplanungen als Gewerbegebiet bzw. Pho-
tovoltaikflächen führen zu geringfügig veränderten Geländeregulierungen. 
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Durch die Weiterführung der bergbaulichen Aktivitäten am Standort wandert der Abbau unter 
Beibehaltung der gewachsenen Strukturen in südliche Richtung, so dass das Lebensumfeld 
der angetroffenen Arten funktionsfähig erhalten bleibt. 
Somit unterliegt die zugelassene Wiedernutzbarmachung der Planungsfläche des Abschluss-
betriebsplanes auch aus artenschutzfachlicher Sicht keinen Einschränkungen. 
 
Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung liegt für den bergbaulichen Eingriff mit dem Rahmenbe-
triebsplan vor. Der Abschlussbetriebsplan folgt den Planungsfestsetzungen dieses Rahmen-
planes.  
 
Die nachträglichen Gestaltungveränderungen treffen dementsprechend die baurechtlichen 
Nachfolgeplanungen. Entsprechende Eingriffs-Ausgleichs-Betrachtungen werden in diesen 
Planungen vorgenommen. 
 
 
5 Genehmigung nach anderen Rechtsvorschriften 
 
Die beabsichtigte Standortwiedernutzbarmachung sieht eine Nachnutzung der Bergbauflä-
chen als Gewerbegebiet bzw. als eine Photovoltaikfläche vor. Für diese Vorhaben sind vorha-
bensspezifische Anschlussplanungen / Genehmigungen notwendig. 
 
 
6 Bergbau- und öffentliche Sicherheit 
 
6.1 Arbeitssicherheit 
 
Für den Tagebau- u. Anlagenbetrieb bilden die Allgem. Bundesbergverordnung (ABBergV), 
spezielle Richtlinien des Oberbergamtes und die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdoku-
mentation des Betriebes sowie sonstige relevante Vorschriften und Regeln die Rechtsgrund-
lage zur Gewährleistung der Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit der Beschäftigten. 
Im Bereich der Betriebsstätte Neukirchen liegt eine Unternehmensdokumentation für die Si-
cherheit und den Gesundheitsschutz (SGD) gemäß §3 ABBergV vor. Der Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz wird im Unternehmen auf der Basis dieser Vorgabe umgesetzt. Die Ge-
schäftsleitung sorgt für die Einhaltung der Vorschriften des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.  
 
WMB nimmt an der "Alternativen Betreuung" nach DGUV Vorschrift 2, sogn. Unternehmermo-
dell der BG RCI, teil. Unternehmen und Beschäftigte können hierbei die betriebsärztliche und 
sicherheitstechnische Beratung der BG RCI in Anspruch zu nehmen. 
 
Sicherheitlich relevante Schwerpunkte werden den Beschäftigten über betriebliche Anweisun-
gen und durch Unterweisungen regelmäßig zur Kenntnis gebracht. Die Ausrichtung und lau-
fende Anpassung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes an das gegebene Standort- und Tä-
tigkeitsumfeld erfolgt auf der Grundlage von Gefährdungsbeurteilungen. 
 
Die Beschäftigten sind in ihre Arbeitsaufgabe und im Umgang mit der vorhandenen Technik 
eingewiesen worden, so dass neben der gesundheitlichen Eignung entsprechende Befähigun-
gen für die übertragenen Aufgaben vorliegen. 
Techn. Einrichtungen werden entsprechend der Empfehlungen der Hersteller bzw. unterneh-
mensinterner Regelungen wiederkehrend gewartet u. auf technische Sicherheit überprüft. 
 
Der Aufsichtsführende nimmt täglich Kontrollbefahrungen der jeweiligen Arbeitsstätten/ Be-
triebspunkte vor und überprüft die arbeitssicherheitlichen Belange. Festgestellte Mängel wer-
den umgehend beseitigt. Darüber hinaus ist die Arbeits- und Kontrollorganisation so abge-
stimmt, dass besondere Ereignisse oder Vorkommnisse nach einem festgelegten Meldesys-
tem der Standortaufsicht mitgeteilt werden. 
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6.2 Gesundheitsschutz/Erste Hilfe 
 
Die Thematik wird über den bereits bestehenden Zulassungsstand der Lehmgrube Neukirchen 
mit abgedeckt (B 1). Durch die Ausübung von Tätigkeiten in einem bergbaulichen Gewin-
nungsbetrieb untersteht das Unternehmen der Gesundheitsschutz-Bergverordnung.  
Zur Absicherung der medizinischen Erstversorgung werden am Standort Sanitätskästen ge-
mäß DIN 13 157 C (leicht) an ausgewählten Betriebspunkten vorgehalten: 
Der Rettungsdienst wird in Notfällen über die Rufnummer Ruf 112 verständigt. Zur Anforde-
rung ärztlicher Hilfe und zur sonstigen Kommunikation stehen das innerbetriebliche Telefon-
netz und Mobilfunk zur Verfügung. 
 
Zur Leistung der Ersten Hilfe im Rahmen der Erstversorgung an der Unfallstelle hat WMB 
diverse Mitarbeiter zu Ersthelfern qualifiziert.  
 
Die eingesetzte Betriebsleitung organisiert die Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesund-
heitsschutzes und der Ersten Hilfe auf der Basis der realisierten Gefährdungsbeurteilung. 
 
 
6.3 Brandschutz/Explosionsschutz 
 
Die Thematik wird über den bereits bestehenden Zulassungsstand der Lehmgrube Neukirchen 
mit abgedeckt.  
Für die Vorbeugung, Einhaltung und Organisation des Brandschutzes ist der Geschäftsleitung 
verantwortlich, wobei vom Tagebaubetrieb (Gewinnung, Aufbereitung) keine erhöhte Brand-
gefährdung ausgeht. Die Arbeitnehmer sind zu Fragen des Brandschutzes und Havarieverhal-
tens entsprechend der Standortsituation unterwiesen sowie zur wirkungsvollen Handhabung 
von Löscheinrichtungen befähigt. Im Brandfall erfolgt bei Bedarf die Alarmierung der zustän-
digen Feuerwehr über den Notruf 112.  
Die Löschwasserentnahme ist aus den betrieblichen Pumpensümpfen möglich. Eine Lösch-
wasserrückhaltung ist durch den geschlossenen und abgegrenzten Betriebsbereich gegeben. 
 
 
6.4 Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit 
 
Gegenüber dem Umfeld weisen Sicherungen, wie Begrenzungswälle, Absperrleinen und Hin-
weisschilder auf das Gefahrenpotenzial der bergbaulichen Einrichtung hin. Die Wirkungsfunk-
tion der Einrichtungen wird regelmäßig überprüft.  
Durch die zuständige bergrechtliche Aufsichtsbehörde und den Unfallversicherungsträger wer-
den in regelmäßigen Abständen externe Kontrollen u.a. zur Betriebssicherheit durchgeführt. 
 
Der Bereich des Abschlussbetriebsplanes ist in das bestehende Sicherungssystem des Ge-
samtstandortes eingebunden. 
 
 
6.5 Verhalten bei unvorhersehbaren Betriebsereignissen 
 
Der Standort Neukirchen verfügt über einen Havarie- und Notfallplan. Auf der Basis dieser 
Unterlage werden die Beschäftigten über Verhaltensregeln bei Havarien geschult. Dies ge-
schieht regelmäßig im Rahmen turnusmäßiger Unterweisungen.  
 
Havarien, die sofortigen Handlungsablauf durch die Arbeitnehmer verlangen, resultieren in der 
Regel aus Betriebsunfällen, dem nicht bestimmungsgemäßen Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen sowie aus eventuellen Bränden. Störfälle im Gewinnungsprozess rufen keine Be-
dingungen hervor, die Sonderregelungen erfordern. 
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Im Havariefall bzw. für den Fall, dass ein meldepflichtiges Ereignis eintritt, wird die zuständige 
Bergbehörde umgehend informiert. Über die Bergbehörde werden die weiteren Maßnahmen 
veranlasst. Sonstige Havariehandlungen laufen parallel ab. 
 
 
6.6 Ergebnisse der Gefährdungsanalyse, Sicherheits- und Gesundheitsschutz- 

dokument 
 
Im Bereich der Betriebsstätte Neukirchen liegt eine Unternehmensdokumentation für die Si-
cherheit und den Gesundheitsschutz (SGD) gemäß §3 ABBergV vor. Diese Dokumentation 
wird regelmäßig thematisch erweitert und an das vorhandene Gefährdungspotenzial ange-
passt. 
Sicherheitliche Schwerpunkte werden auf der Basis betrieblicher Anweisungen regelmäßig 
dem entsprechenden Personenkreis zur Kenntnis gebracht. Sofern aus dem SGD Maßnah-
men resultieren, die auf Betriebsabläufe einwirken oder Verfahrensabläufe ändern, werden die 
Arbeitnehmer sofort in Kenntnis gesetzt bzw. aktenkundig unterwiesen.  
 
 
7 Verantwortlichkeiten  
 
1.1 Verantwortliche Personen 
 
Verantwortlich für den Geltungsumfang des Abschlussbetriebsplanes und die sonstigen berg-
rechtlichen Standortzulassungen ist die Geschäftsführung der WMB. 
Auf die aktuellen Benennungen im Hauptbetriebsplan und die der Bergbehörde gegebenen-
falls separat bekannt gemachten Verantwortlichen Personen gemäß § 60 BBergG wird ver-
wiesen. 
 
 
7.2  Einsatz von Fremdfirmen 
 
Grundlage der Zusammenarbeit mit Fremdunternehmen sind Vertragsabschlüsse gemäß § 4 
ABBergV. Resultierend aus dem Bedarf an diesbezüglichen Leistungen werden Fremdfirmen 
unter dem Aspekt der fachlichen Eignung über entsprechende Verträge gebunden. 
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Sollte das vorliegende Gutachten Links auf Webseiten enthalten, so übernimmt die igc Inge-

nieurgruppe Chemnitz GbR für deren Inhalt keine Haftung, da sie sich diese nicht zu eigen 

machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt des Aufrufens bzw. zum Zeitpunkt 

der Abgabe dieser Unterlage verweisen. 

 
 
Das vorliegende Gutachten wurde nach den Grundsätzen strikter Neutralität und Unabhän-

gigkeit angefertigt. 

 

 
 
 
 
 
Dipl. �±Ing. N. S i g m u n d 
Freier Garten- und Landschaftsarchitekt 
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1 Anlass und Aufgabenstellung  
 
Die envia THERM GmbH beabsichtigt in Neukirchen/Erzgebirge die Errichtung einer 

Freiflächenphotovoltaikanlage auf dem Gelände der Lehmgrube Neukirchen. Die sich durch 

die Belegenheit der Fläche in einem Gebiet, für welches zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 

ein bergaufsichtlich zugelassener Haupt- bzw. Rahmenbetriebsplan vorliegt, etwaig erge-

benden raumordnungsrechtlichen Gesichtspunkte können und sollen im Zuge der Bauleit-

planung u.a. entsprechend bewältigt werden. Mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes 

sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung einer 

Freiflächenphotovoltaikanlage (bis 16 ha Baufläche) auf den zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

noch zu rekultivierenden Flächen geschaffen werden (z.B. durch Festlegung eines Sonder-

�J�H�E�L�H�W�H�V���Ä�3�K�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�N�³�������'�L�H���9�R�U�K�D�E�H�Q�I�O�l�F�K�H���J�U�H�Q�]�W���X�Q�P�L�W�W�H�O�E�D�U���V�•�G�O�L�F�K���D�Q���G�D�V���*�H�Z�H�U�E�H�Je-

biet Süd-West an. Das vom Planumgriff umfasste Gebiet hat eine Größe von ca. 160.000 m² 

und betrifft die folgenden Flurstücke der Gemarkung Neukirchen: 592/3, 592/10, 592/11, 

605, 609 und 611/9. Die envia THERM plant die Errichtung des Vorhabens in zwei Bauab-

schnitten nach Vorliegen des Abschlussbetriebsplanes und Abschluss der Rekultivierungs-

arbeiten, voraussichtlich ab dem Jahr 2020. Die beiden südlichen Flurstücke werden mit 

Blick auf die weitergehende bergbauliche Nutzung aus der B-Planung herausgenommen. 

Nachdem ursprünglich eine Gesamtfläche von ca. 16 ha zur Ausweisung vorgesehen war, 

wurde das B-Plan-Gebiet �± an die Grenzen der geplanten Abschlussbetriebsplanung der 

Bergbautreibenden/Eigentümerin angelehnt �± kleiner gefasst. Daher beziehen sich die be-

�V�F�K�U�L�H�E�H�Q�H�Q�� �0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q�� �Q�X�U�� �Q�R�F�K�� �D�X�I�� �G�H�Q�� �D�O�V�� �Ä�%�$�� �,�³�� �E�H�]�H�L�F�K�Q�H�W�H�Q���� �F�D���� ���� �K�D�� �J�U�R�‰�H�Q�� �%e-

reich; untersucht wurde aber das Gesamtareal.  

 

Für den Betrieb der Lehmgrube Neukirchen durch die WMB Bodenverwertungsgesellschaft 

mbH liegt zum März 2002 ein von der Westsächsischen Steinwerke GmbH erarbeiteter Fa-

kultativer Rahmenbetriebsplan vor. Gegenstand der vorliegenden Unterlage ist aufbauend 

auf den Grenzen des Abschlussbetriebsplans (Planstand: 18.10.2019) folglich die arten-

schutzfachliche und artenschutzrechtliche Betrachtung in Zusammenhang mit Anlage, Bau 

und Betrieb der geplanten Freiflächenphotovoltaikanlage. Dem Bauvorhaben vorgelagert 

sind Maßnahmen der Bodenbearbeitung, die im Zusammenhang mit dem Abschluss des 

Bergbaus stehen.  

 

Um darzulegen, inwiefern die Verbote des § 44 BNatSchG zutreffen, der Verbotstatbestand 

durch geeignete Maßnahmen vermieden werden kann oder Ausnahmemöglichkeiten zu prü-

fen sind, ist nach dem Urteil C-98/03 EuGH vom 10.01.2006 und seit Änderung des Bundes-

naturschutzgesetz (BNatSchG) am 29. Juli 2009 für alle Vorhaben bei denen streng und be-

sonders geschützte Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und Arten der Vogelschutz-
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richtlinie in ihren Lebensräumen berührt sind, zur Bewältigung der Schutzbelange dieser 

benannten Tierarten die Erarbeitung einer speziellen Artenschutzprüfung erforderlich (auch 

außerhalb von europäischen Schutzgebieten). Innerhalb der speziellen artenschutzrechtli-

chen Prüfung sind insbesondere die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für die Abwen-

dung der Verbote des § 44 BNatSchG im Sinne des § 44 (5) BNatSchG oder für eine Befrei-

ung gemäß § 67 Abs. 2 BNatSchG zu prüfen. Dazu zählen Vermeidungs- und Minderungs-

maßnahmen, vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sowie Kompensationsmaßnahmen, die 

zur Vermeidung oder zum Ausgleich der Beeinträchtigungen der geschützten Arten notwen-

dig sind. 

 

Der Untersuchungsumfang für den Kartierungszeitraum 2019 umfasst: 

�Å Bestandserfassung mit Relevanzprüfung und Darstellung in einer Karte für Brutvögel, 

Amphibien, Reptilien 

�Å Konfliktanalyse einschließlich artenschutzrechtlicher Prüfung und Ableitung resultie-

render rechtlicher Erfordernisse 

�Å Maßnahmen (Vermeidungsmaßnahmen, Kompensationsmaßnahmen, FCS-

Maßnahmen) 

�Å zusammenfassende Darstellung und Fazit 

 

Dem Gutachten liegen zum vorliegenden Stand folgende Unterlagen/Abstimmungen zugrun-

de: 

�Å Biotoptypenkartierung 2014, Erweiterung Lehmgrube Neukirchen, Dipl.-Geol. 

Geobotan. Angelika Alexowsky, 13.02.2015 

�Å �'�D�U�V�W�H�O�O�X�Q�J�� �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�� �Ä�3�9�$�� �/�H�K�P�W�D�J�H�E�D�X�� �1�H�X�N�L�U�F�K�H�Q�� ���� �(�U�]���³���� �H�Q�Y�L�D�� �7�+�(�5�0��

GmbH (A. Rothe), 11.12.2018 

�Å Ausschreibung �3�O�D�Q�X�Q�J�V�O�H�L�V�W�X�Q�J�H�Q�� �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�� �Ä�3�K�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�N�D�Q�O�D�J�H�� �/�H�K�P�W�D�Je-

�E�D�X���1�H�X�N�L�U�F�K�H�Q�³�����H�Q�Y�L�D���7�+�(�5�0���*�P�E�+���*�P�E�+�����+�H�U�U���(�Q�U�L�F�R���6�S�l�W�K�������������������������� 

�Å Abstimmung Untersuchungsumfang mit Landratsamt Erzgebirgskreis, SG Natur-

schutz/Landwirtschaft (Fr. Heyner, telefonisch), 05.04.2019 

�Å Entwurf zum Vorentwurf B-�3�O�D�Q�� �Ä�3�9�$�� �1�H�X�N�L�U�F�K�H�Q�³���� �6�D�F�K�V�H�Q�� �&�R�Q�V�X�O�W�� �=�Z�L�F�N�D�X (Frau 

Sabine Erhard), Mai 2019 

�Å Informationen zum Betriebsablauf, WMB Bodenverwertung (Herr Dieter Rietz), 

05.04.2019 (Vorort-Termin) und 29.07.2019 (telefonisch) 

�Å Flächenüberplanung (bereits verfüllte Abbauflächen, Erweiterung Abbaufläche, aktive 

Bergbaufläche) mit textlicher Erläuterung per Email, Mineral Baustoff GmbH (Herr 

Thomas Groß), 18.09.2019 

�Å Grenzen des Abschlussbetriebsplans (18.10.2019) sowie Abschlussbetriebsplan 

�Q�D�F�K�� �†�� �����%�E�H�U�J�*�� �Ä�Q�R�U�G�Z�H�V�W�O�L�F�K�H�U�� �E�L�V�� �Q�R�U�G�|�V�W�O�L�F�K�H�U�� �7�D�J�H�E�D�X�� ���1�D�F�K�Q�X�W�]�X�Q�J�� �*�H�Z�Hr-
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�E�H�J�H�E�L�H�W���3�K�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�N���� �/�H�K�P�J�U�X�E�H�� �1�H�X�N�L�U�F�K�H�Q�³�� ���'�L�S�O��-Geol. Thomas Groß, 

01.03.2020) 

�Å aktualisierter Vorentwurf B-�3�O�D�Q���� �Ä�3�9�$���1�H�X�N�L�U�F�K�H�Q�³���� �6�D�F�K�V�H�Q���&�R�Qsult Zwickau (Frau 
Sabine Erhard), 26.02.2020 
 

 
Zum 18.09.2019 teilte Hr. Groß zur Flächenüberplanung per Email mit: 
 
�Ä�X�P�� �G�L�H�� �D�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�I�D�F�K�O�L�F�K�H�� �%�H�W�U�D�F�K�W�X�Q�J�� �D�P�� �6�W�D�Q�G�R�U�W�� �1�H�X�N�L�U�F�K�H�Q�� �H�L�Q�R�U�G�Q�H�Q�� �]�X�� �N�|�Q�Q�H�Q���� �I�R�O�J�H�Q�G�H��
Anmerkungen.  
 
Die Gewinnung am Standort Neukirchen wird auch in den nächsten Jahrzehnten grundsätzlich weiter-
geführt. Der Abbau entwickelt sich in Richtung Süden. Aus Richtung Norden erfolgt sukzessiv die 
Verfüllung der durch den Abbau entstandenen Hohlform mit lagerstätteneigenem Material und Fremd-
versatzmassen. Da die Rückverfüllung von Flächen im Norden, Osten und Zentralbereich der ehema-
ligen Grube bereits weitgehend abgeschlossen ist, sollen diese Flächen endgestaltet (endmodelliert) 
und aus der bergbaulichen Nutzung herausgelöst werden (grün umrandete Bereich). Diese Flächen 
werden im Norden zu einem Gewerbegebiet der Gemeinde Neukirchen (Flurstücksfläche 615/12) und 
eine sich anschließende Photovoltaikfläche entwickelt (über B-Planverfahren).  
 
Die weiterhin verbleibende bergbauliche Restfläche vermittelt die beiliegende Anlage [Abb. 1] als rot 
umrandete Fläche. Zusätzlich zu dieser bereits erschlossenen und in Nutzung befindlichen Bergbau-
fläche ist ein Verfahren zur Erweiterung der bestehenden Grube in Richtung Süden auf einer Fläche 
von 6,67 ha anhängig (blau umrandete Fläche). Die Laufzeit der bergbaulichen Tätigkeit erstreckt sich 
mit Genehmigung der Erweiterung bis in das Jahr 2045.  
 
Mit der weiteren Abbauentwicklung und der abbauparallelen Verfüllung wird perspektiv auch die der-
zeit noch aktive Bergbaufläche (rot) in eine Photovoltaikaufstandsfläche umgewandelt (dies erfasst 
das derzeitige B-Planverfahren bereits mit als 2. Etappe der Nachfolgegestaltung). Zu diesem Ent-
wicklungszeitpunkt der Umnutzung der "roten" Bergbaufläche funktioniert dann aber bereits die südli-
che Erweiterungsfläche als Bergbauareal mit vergleichbarer Strukturvielfalt (auch nach dem Jahr 2045 
bietet das Areal Potenzial für eine Weiterführung der bergbaulichen Tätigkeit).  
 
Also bleiben die temporären Vernässungsbereiche, lokalen ausdauernden technischen Pumpensümp-
fe und Offenflächen längerfristig in der bestehenden Strukturvielfalt erhalten. Die Einrichtungen wan-
�G�H�U�Q���G�\�Q�D�P�L�V�F�K���P�L�W���G�H�P���O�D�X�I�H�Q�G�H�Q���$�E�E�D�X���L�Q���5�L�F�K�W�X�Q�J���6�•�G�H�Q���³ 
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Abb. 1: Skizze Flächenüberplanung der Lehmgrube Neukirchen: grün �± Flächen aus bergbaulicher 
Nutzung herausgelöst, blau �± Erweiterungsfläche zum Abbau, rot �± aktive Bergbaufläche. Karten-
grundlage: Hr. Thomas Groß, Mineral Baustoff GmbH, Stand: 18.09.2019. 
 

 
Abb. 2: Luftbild Untersuchungsgebiet (schwarz) mit Grenze des Abschlussbetriebsplanes (pink) sowie 
generalisierter Böschungen (orange). Kartengrundlage: Übersichtsriss A2.2 Wiedernutzbarmachungs-
plan (Endzustand), Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Sven Mehnert, 18.10.2019 und Teile dieses Doku-
ments enthalten geistiges Eigentum von Esri und dessen Lizenzgebern u. werden hierin mit deren 
Genehmigung verwendet. Copyright © 2019 World Imagery: "http://services.arcgisonline.com/ArcGIS/ 
rest/services/World_Imagery/MapServer" Esri und dessen Lizenzgeber. 
















































































































































